
Antrag gemäß§ 3 Abs. 5 VO-UA 

der Abgeordneten Hanger, Krainer, Fürst, Stögmüller, Krisper 

Kolleginnen und Kollegen 

Der Geschäftsordnungsausschuss wolle beschließen: 

Grundsätzlicher Beweisbeschluss gemäß § 24 Abs. 1 und 3 VO-UA 

des Untersuchungsausschusses betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen 

ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss) 

Gemäß § 24 Abs. 1 VO-UA hat der Geschäftsordnungsausschuss in einem grundsätzlichen 

Beweisbeschluss Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 

sowie der sonstigen Selbstverwaltungskörper zu bezeichnen, die vom 

Untersuchungsgegenstand betroffen und daher zur vollständigen Vorlage von Akten und 

Unterlagen im Umfang des Untersuchungsgegenstandes verpflichtet sind. 

Unter dem Begriff „Akten und Unterlagen" versteht der Geschäftsordnungsausschuss nicht nur 

Akten im formellen Sinn, sondern sämtliche schriftliche oder automationsunterstützt 

gespeicherte Dokumente, „Handakten", Berichte, Korrespondenzen aller Art inkl. E-Mails, 

Entwürfe und sonstige Aufzeichnungen einschließlich Deckblätter, Einsichtsbemerkungen, 

Tagebücher, Terminkalender, Antrags- und Verfügungsbögen, Weisungen, Erlässe, 

Aktenvermerke, Sprechzettel, Entscheidungen, schriftliche Bitten, Berichte, Protokolle von 

Besprechungen und Sitzungen aller Art, Gedächtnisprotokolle, Notizen, Inhalte elektronischer 

Aktenführung und dergleichen, unabhängig von Art und Ort der Aufbewahrung oder 

Speicherung. Gleichzeitig sind die für die Auslesbarkeit erforderlichen Programme, Passwörter, 

Verfahren und dergleichen mitvorzulegen, sofern diese nicht in der Parlamentsdirektion 

verfügbar sind. 

Im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes genügt es, dass solche Akten und 

Unterlagen abstrakt für die Untersuchung von Relevanz sein könnten . 

Die Übermittlung hat (auf Grund der dazwischenliegenden Feiertage) binnen sechs Wochen, 

spätestens jedoch am 26. Jänner 2022 zu erfolgen. 

Die Übermittlung der Akten und Unterlagen hat soweit möglich geordnet nach den 

Beweisthemen 1-4 zu erfolgen. 

Darüber hinaus sind alle öffentlichen und nicht öffentlichen Dokumente sowie alle Dokumente 

der Klassifizierungsstufe 1 „EINGESCHRÄNKT" gemäß Informationsordnungsgesetz in 
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elektronischer Form (im Originaldateiformat oder ansonsten mit 300dpi texterfasst gescannt) 

auf Datenträgern (nicht per E-Mail - mit Ausnahme von Leermeldungen) zu übermitteln . 

Akten und Unterlagen der Klassifizierungsstufe 2 „VERTRAULICH", der Klassifizierungsstufe 3 

„GEHEIM" und der Klassifizierungsstufe 4 ,,STRENG GEHEIM" gemäß lnfOG sind ausschließlich 

in Papierform (sofern dies nicht auf Grund ihrer Beschaffenheit ausscheidet wie insb. bei Video­

und Audiodateien bzw. Augenscheingegenständen) und jeweils in zweifacher (Stufe 2) bzw. 

sechsfacher (Stufe 3 und 4) Ausfertigung anzuliefern . 

Klassifizierungen gemäß lnfOG sind nur in dem Ausmaß und Umfang vorzunehmen, als dies 

unbedingt notwendig ist. Zu schützende Aktenteile sind exakt zu kennzeichnen, gegebenenfalls 

zu trennen und jedenfalls nicht pauschal zu klassifizieren. Klassifizierungen sind im Einzelnen 

nachvollziehbar zu begründen, insbesondere in Hinblick auf die drohende Schädigung gemäß 

§ 4 Abs. 1 lnfOG (§ 27 Abs. 6 VO-UA, § 5 Abs. 2 lnfOG). Es wird außerdem auf§ 27 Abs. 3 VO-UA 

und§ 5 Abs. 2 lnfOG hingewiesen. 

Jeder Vorlage ist ein Inhaltsverzeichnis beizufügen. Für die Abwicklung der Vorlage trifft die 

Parlamentsdirektion entsprechende Vorkehrungen und übermittelt nähere technische 

Anforderungen. Diese werden der Beschlussausfertigung beigeschlossen. 

Akten und Unterlagen sind fortlaufend für die Dauer der Untersuchung zu übermitteln, selbst 

wenn diese erst nach Wirksamwerden dieses Beschlusses entstehen oder hervorkommen . Die 

Übermittlung hat alle zwei Monate jeweils zum Monatsletzten gesammelt zu erfolgen (somit 

erstmals mit 31. März 2022) bzw. auf Grund ergänzender Beweisanforderungen (§ 25 VO-UA) 

in der in diesen enthaltenen Fristen. 

Wird die Vorlage von Akten- und Unterlagen (teilweise) abgelehnt, ist im Sine der 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs der Akten- und Unterlagenbestand zu 

umschreiben und die Gründe für die Ablehnung im Einzelnen und substantiiert zu begründen. 

Der Wortlaut des Untersuchungsgegenstands und der Beweisthemen ist der Beilage zu 

entnehmen. 

Bezeichnung der betroffenen Organe 

Folgende Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie 

der sonstigen Selbstverwaltungskörper sind gemäß § 24 Abs. 3 VO-UA vom 

Untersuchungsgegenstand betroffen und haben daher gemäß § 24 Abs. 1 VO-UA unter 

Bedachtnahme auf § 24 Abs. 3 letzter Satz und § 27 VO-UA ihre Akten und Unterlagen im 

Umfang des Untersuchungsgegenstandes im Sinne der Anforderungen an die Vorlage von Akten 

und Unterlagen vollständig vorzulegen : 
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1. Der Bundespräsident 

2. Der Präsident des Nationalrates 

3. Die Mitglieder der Bundesregierung jeweils samt aller nachgeordneten Organe und sonstige 

ihnen unterstehenden Einrichtungen sowie ihrer etwaigen Vorgänger- und 

Nachfolgeorgane und -einrichtungen. 

4. DerRechnungshof 

5. Die Oesterreichische Nationalbank 

6. Die Finanzmarktaufsicht 

7. Die Finanzprokuratur 

8. Der Landeshauptmann und die Landesregierung des Landes Burgenland 

9. Der Landeshauptmann und die Landesregierung des Landes Kärnten 

10. Die Landeshauptfrau und die Landesregierung des Landes Niederösterreich 

11. Der Landeshauptmann und die Landesregierung des Landes Oberösterreich 

12. Der Landeshauptmann und die Landesregierung des Landes Salzburg 

13. Der Landeshauptmann und die Landesregierung des Landes Steiermark 

14. Der Landeshauptmann und die Landesregierung des Landes Tirol 

15. Der Landeshauptmann und die Landesregierung des Landes Vorarlberg 

16. Der Landeshauptmann und die Landesregierung des Landes Wien 

17. Der Oberste Gerichtshof 

18. Das Bundesverwaltungsgericht 

19. Das Bundesfinanzgericht 

20. Die Bundesdisziplinarbehörde 

21. Der Unabhängige Parteien-Transparenzsenat 

22. Die Landesgerichte 

23. Das Handelsgericht Wien 

24. Die KommAustria 

25. Die Wirtschaftskammer Österreich 

Begründung 

Die im vorliegenden Beweisbeschluss genannten Organe sind vom Untersuchungsgegenstand 

aus den folgenden Gründen betroffen : 

Der Bundespräsident ernennt die Bundesbeamten, wodurch ihm Akten und Unterlagen in 

Zusammenhang mit Beweisthema 4 vorliegen . Er ist außerdem gemäß art. 146 Abs. 2 B-VG für 

die Exekution der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes zuständig. 

Dem Präsidenten des Nationalrates untersteht gemäß Art. 30 Abs. 3 B-VG die 

Parlamentsdirektion. Dieser liegen insbesondere in Hinblick auf Beweisthemen 1 und 3 Akten 

und Unterlagen vor. Dazu zählen etwa Korrespondenzen mit den Bundesministerien zur 

Aktenvorlage. Außerdem bestehen im Büro des Präsidenten Aufzeichnungen über seinen 

Kontakt zu Vertreterinnen der Bundesregierung sowie zu den Tätigkeiten seines Büros sowie 

den jeweiligen Verbindungen zu Christian Pilnacek, die in den Beweisthemen angeführt sind. 
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Die Mitglieder der Bundesregierung sind im Untersuchungsgegenstand - soweit sie der ÖVP 

angehören - ausdrücklich genannt. Auch bei anderen Mitgliedern der Bundesregierung wird es 

aber regelmäßig zum Anfall von Akten und Unterlagen in Zusammenhang mit dem 

Untersuchungsgegenstand kommen. Dies gilt insbesondere für die Bundesministerin für Justiz. 

Der Rechnungshof prüft auf Grund seiner verfassungsgemäßen Kompetenzen insbesondere 

Unternehmungen des Bundes sowie die Rechenschaftsberichte der Parteien und ist auf Grund 

seiner Einschaurechte besonders dazu geeignet, zur Aufklärung durch den 

Untersuchungsausschuss beizutragen. 

Die Oesterreichische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht sind selbst von den 

Beweisthemen 2 und 4, ggf. auch Beweisthema 3, betroffen. 

Die Finanzprokuratur vertritt die Republik in diversen Verfahren und verfügt demnach über 

Informationen zu den von der Republik angestrengten oder gegen die Republik geführten 

Rechtsstreiten im Rahmen des Untersuchungsgegenstandes. Der Präsident der 

Finanzprokuratur war regelmäßig mit Fragen der Aktenlieferung an Untersuchungsausschüsse 

befasst. 

Die Landeshauptleute bzw. die Landesregierungen sind insbesondere auf Grund der 

Zuständigkeiten im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung sowie in Hinblick auf den 

Kontakt mit Bundesorganen vom Untersuchungsgegenstand erfasst. 

Der Oberste Gerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, die Bundesdisziplinarbehörde, das 

Bundesfinanzgericht, die Landesgerichte, die KommAustria, der Unabhängige Parteien­

Transparenzsenat sowie das Handelsgericht Wien verfügen über Zuständigkeiten in 

Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand, insbesondere in Hinblick auf 

Beweisthema 1 und 3. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass zu den weiteren Beweisthemen 

Akten und Unterlagen von zumindest abstrakter Relevanz bei diesen vorliegen, da diese Organe 

regelmäßig zur Kontrolle und Rechtsdurchsetzung in vom Untersuchungsgegenstand umfassten 

Angelegenheiten berufen sind. 

Die Wirtschaftskammer wickelt im Auftrag des Bundes Förderungen ab und ist insofern vom 

Untersuchungsgegenstand betroffen . 
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Beilage 

Untersuch u ngsgegen stand 

Untersuchungsgegenstand ist das Gewähren von Vorteilen an mit der ÖVP verbundene 

natürliche und juristische Personen durch Organe der Vollziehung des Bundes im Zeitraum von 

18. Dezember 2017 bis 11. Oktober 2021 sowie diesbezügliche Vorbereitungshandlungen auf 

Grundlage und ab Beginn des „Projekts Ballhausplatz" auf Betreiben eines auf längere Zeit 

angelegten Zusammenschlusses einer größeren Anzahl von in Organen des Bundes tätigen 

Personen, bestehend aus der ÖVP zuzurechnenden Mitgliedern der Bundesregierung, 

Staatssekretärinnen sowie Mitarbeiterinnen ihrer politischen Büros, zu parteipolitischen 

Zwecken und die damit gegebenenfalls zusammenhängende Umgehung oder Verletzung 

gesetzlicher Bestimmungen sowie der dadurch dem Bund gegebenenfalls entstandene 

Schaden. 

Beweisthemen und inhaltliche Gliederung des Untersuchungsgegenstands 

1. Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren 

Aufklärung über Vorwürfe der parteipolitischen Beeinflussung der Vergabe von Aufträgen in 

den Bereichen Beratung, Forschung, Kommunikation und Werbung einschließlich 

Eventmanagement sowie von Aufträgen und Förderungen mit einem Volumen von 40.000 

Euro oder mehr zu mutmaßlichen Gunsten von mit der ÖVP verbundenen Personen und den 

dem Bund daraus entstandenen Kosten, und insbesondere über 

Einflussnahme auf Vergabeverfahren zu Gunsten politisch nahestehender 

Unternehmen mit dem mutmaßlichen Ziel, indirekte Parteienfinanzierung zu tätigen, 

insbesondere in Hinblick auf die Vergabe von Kommunikations- und 

Meinungsforschungsaufträgen und sonstigen wahlkampfrelevanten Dienstleistungen; 

Beauftragung von Studien und Umfragen zu mutmaßlichen Gunsten politischer 

Entscheidungsträger der ÖVP durch Bundesministerien sowie durch Unternehmen, an 

denen der Bund direkt oder indirekt beteiligt ist; 

Beauftragung von Unternehmen, die auch für die ÖVP oder verbundene Personen tätig 

sind, insbesondere das Campaigning Bureau, die Blink Werbeagentur, die GPK GmbH, 

die Media Contacta GmbH, Schütze Positionierung, Research Affairs und das 

tatsächliche Erbringen der gewünschten Leistungen; allfällige Mängel in der 

Dokumentation der Leistungserbringung; die mögliche Umgehungskonstruktion, diese 

Unternehmen als Subunternehmer zu tarnen; 

Buchungen von Inseraten, insbesondere den sprunghaften Anstieg der 

lnseratenausgaben im Jahr 2017 im Bundesministerium für Europa, Integration und 

Äußeres, des Bundeskanzleramts im Jahr 2020 sowie Einflussnahme auf die Vergabe von 

Media-Agenturleistungen im Ausmaß von insgesamt 180 Millionen Euro und der 

Vergabe dieses Auftrags an die Unternehmen mediacom, Wavemaker und Group M 

sowie eines korrespondierenden Werbeetats im Ausmaß von 30 Mio. Euro über die 
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Bundes-Beschaffungsgesellschaft an u.a. Jung von Matt im Jahr 2021; Buchung von 

Inseraten im Zusammenhang mit dem sogenannten 11 Beinschab ÖSTERREICH Tool" im 

Bundesministerium für Finanzen und ab 2018 im Bundeskanzleramt sowie 

parteipolitisch motivierte Tätigkeiten der 11Stabsstelle Medien" im Bundeskanzleramt, 

insbesondere die Einflussnahme auf lnseratevergaben von Organen des Bundes; 

mögliche Kick-Back-Zahlungen zu wirtschaftlichen Gunsten der ÖVP oder mit ihr 

verbundenen natürlichen oder juristischen Personen, insbesondere in Hinblick auf die 

indirekte Finanzierung von Wahlkampfaktivitäten durch das Verlangen eines 

Überpreises gegenüber Organen des Bundes bei Auftragsvergaben, insbesondere bei 

Aufträgen des Bundesministeriums für Inneres an Werbeagenturen in der Amtszeit von 

Wolfgang Sobotka; 

mögliche Umgehung der vergaberechtlichen Bestimmungen zu Gunsten von mit der 

ÖVP verbundenen Personen, insbesondere im Wege von Rahmenverträgen der Bundes­

Beschaffungsgesellschaft sowie von Aufträgen an das Bundesrechenzentrum; 

Vorwürfe des "Maßschneiderns" von Ausschreibungen der Bundesministerien auf 

bestimmte mit der ÖVP verbundene Anbieterinnen und allfällige außergerichtliche 

Absprachen (zB Verzicht auf Rechtsmittel) mit den unterlegenen Bieterinnen; 

Vergabe von Förderungen der Bundesministerien und mit Förderzwecken des Bundes 

betrauten Einrichtungen an mit der ÖVP verbundene natürliche und juristische, 

insbesondere über die Rechtfertigung des Förderzwecks und über die Erbringung der 

erforderlichen Nachweise durch die Fördernehmerinnen sowie die Angemessenheit der 

Förderhöhe im Vergleich zu gleich gelagerten Förderanträgen; 

Ausmaß und Einsatz der im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Mittel für 

Werbemaßnahmen in ÖVP-geführten Bundesministerien, insbesondere im Vorfeld und 

in Zusammenhang mit Wahlkämpfen; 

Schaffung und Gestaltung von Finanzierungsprogrammen des Bundes für Unternehmen 

spezifisch in Hinblick auf eine spätere Gegenleistung in Form einer Begünstigung von 

politischen Parteien oder Wahlwerberlnnen einschließlich von damit 

zusammenhängenden gesetzlichen Änderungen wie etwa im Falle des 

Privatkran kena nsta lten-Fi na nzi eru ngsfondsgesetzes. 

2. Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes 

Aufklärung über (versuchte) Einflussnahme auf Unternehmen, an denen der Bund direkt oder 

indirekt beteiligt ist, einschließlich der Bestellung der jeweiligen Organe, dem Zusammenwirken 

mit weiteren Eigentümerinnen und jeweiligen Organwalterlnnen sowie der Ausübung von 

Aufsichtsrechten durch Mitglieder des Zusammenschlusses mit dem mutmaßlichen Ziel, die 

Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen im Sinne der ÖVP zu steuern, und insbesondere über 

(vorzeitige) Abberufung von Organen ausgegliederter Gesellschaften, insbesondere in 

Hinblick auf die Bestellung von Bettina Glatz-Kremsner als ÖVP-Kandidatin in den 

Vorstand der Casinos Austria AG und das Bestehen eines politischen Hintergrunddeals 

für diese Bestellung; den durch vorzeitige Abberufungen entstandene Schaden für die 

Republik; 
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den Informationsfluss in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements zwischen dem 

Bundesministerium für Finanzen und den Bundesministern Blümel, Löger sowie 

Bundeskanzler Kurz, insbesondere in Hinblick auf die Auswahl von Organen der ÖBIB 

und ÖBAG und der Entstehung der Vorschläge für die Besetzung des Aufsichtsrats der 

ÖBAG sowie den Vorstand der ÖBAG; 

Motive für Vorbereitungen für einen Verkauf (Privatisierung) von Anteilen an 

Beteiligungen des Bundes sowie entsprechende Szenarienentwicklung und Analyse, 

insbesondere von Anteilen der Austrian Real Estate als Tochter der 

Bundesimmobiliengesellschaft, und das Zusammenwirken mit Parteispenderinnen der 

ÖVP aus dem Immobiliensektor sowie die Rolle von Rene Benko in Hinblick auf die 

Geschäftstätigkeit der BIG und der ARE, insbesondere die Hintergründe des 99-jährigen 

Mietvertrags mit der BIG für das Gebäude der Postsparkasse. 

3. Beeinflussung von Ermittlungen und Aufklärungsarbeit 

Aufklärung über (versuchte) Einflussnahme auf die Führung von straf- und 

disziplinarrechtlichen Verfahren und die Verfolgung pflichtwidrigen Verhaltens von mit der ÖVP 

verbundenen Amtsträgern sowie über den Umgang mit parlamentarischen 

Kontrollinstrumenten zum mutmaßlichen Zweck der Behinderung der Aufklärungsarbeit im 

parteipolitischen Interesse der ÖVP, und insbesondere über 

Einflussnahme durch Justiz- bzw. lnnenministerlnnen, deren jeweilige Kabinette sowie 

durch Christian Pilnacek einerseits und Michael Kloibmüller, Franz Lang sowie Andreas 

Holzer andererseits auf Ermittlungsverfahren mit politischer Relevanz, insbesondere in 

Folge des Bekanntwerdens des „lbiza"-Videos sowie gegen (ehemals) hochrangige 

politische Funktionsträgerinnen der ÖVP wie Josef Pröll und Hartwig Löger; Vorwürfe 

der politisch motivierten Einflussnahme auf Strafverfahren gegen mit der ÖVP 

verbundenen Personen wie (potentielle) Spenderinnen, insbesondere Ermittlungen 

gegen Rene Benko in der Causa Chalet N; 

Informationsflüsse über Ermittlungen in politisch für die ÖVP relevanten Verfahren an 

politische Entscheidungsträgerinnen und deren Mitarbeiterinnen, insbesondere den 

Informationsstand des/der jeweiligen Bundesministerin für Justiz und des/der 

jeweiligen Bundesministerin für Inneres über laufende Ermittlungen im „lbiza"­

Verfahrenskomplex; Weitergabe von vertraulichen Informationen an nicht-berechtigte 

Personen, insbesondere über Hausdurchsuchungen bei Hartwig Löger, Gernot Blümel, 

Thomas Schmid und Sabine Beinschab, sowie bei der ÖVP Bundespartei; 

Pläne von mit der ÖVP verbundenen Personen für die Erlangung von Daten der WKStA, 

den Informationsfluss zwischen dem damaligen Bundesminister, seinem Kabinett und 

dem ehemaligen Bundeskanzler Kurz; 

Einflussnahme auf aus der Veranlagung von Parteispenden an die ÖVP oder ihr 

nahestehende Organisationen resultierende Finanzstrafverfahren bzw. die mögliche 

Verhinderung der Einleitung solcher Verfahren; Einflussnahme auf gegen (potentielle) 

Spenderinnen der ÖVP geführte Finanzstrafverfahren; 
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die Ausübung der Fach- und Dienstaufsicht gegenüber der WKStA, insbesondere durch 

die Oberstaatsanwaltschaft Wien und deren Leiter Johann Fuchs, und die mutmaßlich 

schikanöse Behandlung der WKStA in für die ÖVP politisch relevanten Fällen; 

Vorwürfe der Behinderung der Beweiserhebungen des Ibiza-

Untersuchungsausschusses, insbesondere die interne Vorbereitung und 

Kommunikation zur Frage der Erfüllung der Beweisanforderungen und 

Erhebungsersuchen des Ausschusses im Bundesministerium für Finanzen einschließlich 

der Einbindung des Bundesministers für Finanzen und der Finanzprokuratur in diese 

Angelegenheiten zum mutmaßlichen Zwecke des Schutzes von mit der ÖVP 

verbundenen Personen einschließlich des Bundesministers Blümel selbst. 

4. Begünstigung bei der Personalauswahl 

Aufklärung über Bestellung von Personen in Organfunktionen des Bundes oder Ausübung von 

Nominierungsrechten des Bundes abseits jener in Beteiligungen des Bundes sowie Aufnahme 

von Personen in Beratungsgremien (insbesondere Think Austria) oder Delegationen mit dem 

mutmaßlichen Ziel, einen kontrollierenden Einfluss für mit der ÖVP verbundene Personen auf 

die Tätigkeiten dieser Organe zu erreichen, oder Bestellungen als mutmaßliche Folge oder in 

Erwartung einer Begünstigung der ÖVP, und insbesondere über 

Einhaltung der Bestimmungen des Ausschreibungsgesetzes bei der Vergabe von 

Leitungsfunktionen in ÖVP-geführten Bundesministerien; 

Interventionen für (ehemalige) Politikerinnen der ÖVP und deren Versorgung mit 

Beschäftigungsverhältnissen; möglichen Schaden für den Bund durch Ermöglichung 

solcher Begünstigung insbesondere durch frühzeitige Abberufung anderer 

Organwalterlnnen oder die Schaffung neuer Funktionen; 

Vorwürfe des „Maßschneidems" von Ausschreibungen von Leitungsfunktionen auf 

parteipolitisch loyale Kandidatinnen durch Mitglieder des ÖVP-Zusammenschlusses; 

Einhaltung der Qualifikationserfordernisse bei der Besetzung von Planstellen durch mit 

der ÖVP verbundene Personen, insbesondere durch Mitarbeiterinnen politischer Büros 

von ÖVP-Regierungsmitgliedern . 

/ ..... 
,· 
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